
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 21.09.2020
	Beschlussvorlage: Das geplante Vorhaben beinhaltet die Umnutzung des an das Wohnhaus des Grundstücks angebauten Nebengebäudes zum Zweck der Futtermittelproduktion. Das Nebengebäude soll in seiner Kubartur und Hauptgestaltung erhalten werden. Lediglich der Dachstuhl wird erneuert sowie vorhandene Fenstern in der Größe geändert.Neben dem Antrag auf Umnutzung wird gleichzeitig ein Befreiungsantrag von §37(4) SächsBO - an die Öffnungsgröße 2. Rettungsweg gestellt. Der geplante 2. Rettungsweg ist statt 0,9x1,2m 0,8x1,8m groß. Dies wird Planer für vertretbar gehalten. Für die Umnutzung werden neu 4 PKW-Stellplätze auf dem bereits befestigten Hof des Grundstücks ausgewiesen. Die vorhandene Grundstückszufahrt des ehemaligen Bauernhofes wird weiter genutzt. Die Erschließung ist gesichert (Bestand). Das anfallende Oberflächenwasser ist auf Grund der identischen Ableitflächen gegenüber dem Bestand nicht verändert. Die Entsorgung erfolgt dezentral über das eigene Grundstück in den Kolmberggraben.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 30.11.2020
	Beschlussnummer: TA 2020-58
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag auf Umnutzung eines Nebengebäudes auf dem  Grundstück Mittelstraße 41, Flurstück 11/1 zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag auf Umnutzung für das Grundstück Mittelstraße 41, Flurstück 11/1, (Umnutzung eines Nebengebäudes zu Futtermittelproduktion)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


